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Der Personstatus des Embryos als notwendige Zuschreibung

Die deutschsprachige Bioethikdebatte der etzten Jahre kristallisiıert sıch insbe-
sondere 1n der Frage ber den moralıschen un rechtlichen Status VO Embryonen.
Als ıhr aufmerksamer Beobachter könnte 1L1all leicht den Eindruck vewınnen, dıe
Posıtion der katholischen Moraltheologıe sSEe1 e1in monolithischer Block, un 7 W1-
schen ihren einzelnen Vertretern bestünden bestenfalls hauchdünne Unterschiede.
Noch A0 vollziehe diese Posıtion den Schulterschlufß mıiıt der kırchlichen Hıerar-
chıie 7zwischen wiıissenschaftlicher Theologie un: Episkopat S£1 keinerle1 Differenz

konstatıieren. Dieser FEindruck verstärkt sıch womöglıch weıter, Wenn 1mM K ÖM
A die unuübersichtliche Pluralıtät der Posıiıtionen protestantischer Fachver-

ELGUGE un: deren Dıstanz amtlichen Stellungnahmen ıhrer eigenen Bischöfinnen
und Bischöfe wahrgenommen wırdl.

Dem Insıder allerdings zeıgen sıch schnell dıe teinen Rısse 1im angeblichen Mo-
nolithen. Nıcht wen1ge katholische Theologen verschiedenster Disziplinen auch,
aber keineswegs allein AUS der Moraltheologie 7zweıteln hınter vorgehaltener
and sehr ohl Festhalten des tradıtionellen Theorems, menschliches Leben
stehe „ VOIL Anfang an das heißt VO der Verschmelzung VO Fı- un: Samenzelle
2 dem vollen ethischen un:! rechtlichen Schutz, den WITFr gemeınhın „Perso-
nen  D zuwelsen. uch Philosophen theologischen Fakultäten sympathıisıeren mMI1t
einem „abgestuften“ Lebensschutzkonzept, das die GKSBGIN Tage menschlichen
Lebens zumiıindest tür Embryonen In MLEVO mehr oder wenıger explizıt für dıe For-
schung treig1bt. Im vertrauliıchen Gespräch werden also sehr schnell Rısse 1mM
scheinbar einmütıgen Bild der katholischen Posıition sichtbar.

Man könnte 1U eintach auf die lange Iradition verweısen, die das Argument
„Lebensschutz VO Anfang an geneft. Man könnte auf die notwendige ınner-
katholische Diszıplin pochen, die 1mM Bioethikdiskurs gefordert iSt, damıt die kırch-
lıche Posıtion weıterhın als klar un: unverrückbar wahrgenommen werden un
überhaupt Wıirksamkeıit enttalten annn Man könnte auch versuchen, dıe 7 weıteln-
den als Minderheıit markıeren un!: damıt ıhre 7Zweıtel vorab deren Prüfung
entwerten och erstens ware fraglich, ob eiıne dieser Strategıen wirklıch nachhaltı-
gCH Erfolg hätte:; und Zzweıtens würde sS1e das möglicherweıse berechtigte Potential
der Argumente der 7weıiftelnden VOL jeder Prüfung beiseitelegen un! damıt VGI:=

spielen. Die durchaus nıcht unbegründeten Argumente des 7Zweıftels könnten Ja
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theoretisch auch zDDE Herausarbeitung eiıner dıfferenzierteren un damıt stärkeren
Posıtion herausfordern, hne damıt zwangsläufig VO bisherigen Standpunkt ab-
zuweıichen. Insotern möchte ıch den umgekehrten Weg gehen un: tiragen,
dıe bewährte katholische Posıtion be1 manchen Fachkollegen Z weıtel hervorruft.
Wenn die Gründe dafür erhoben sind, moöchte ıch Wege suchen, die klassısche
Argumentatıon erganzen un ıhre Schwachstellen beheben, hne S1C selber
aufzugeben. Womöglıch könnte dieser Weg ber eiıne gesteigerte Zustimmung 1m
„eigenen Lager hinaus auch Vertreter anderer Kontession un Weltanschauung
leichter überzeugen.

„Personwürde VO Anfang An  “ Die klassısche Posıtion

Der klassısche Ansatz katholischer Moraltheologie 1St das Naturrecht. Es annn auf
eıne lange, och weıt VOT den Ursprung des Chrıistentums 1n die oriechische Antıke
zurückreichende denkerische TIradıtion verweısen un 1St schon VO daher nıcht
miı1t eınem Federstrich erledigen. In der TIradıtion modernen Men-
schenrechtsdenkens se1mt der Aufklärung ertolgte die Begründung der Personwürde
1mM Horizont des Naturrechts2. Der Personbegritt 1St dabe1 nıcht als beschreibender
(deskriptiver) Begriff verstehen, der FA} Beispiel dıe Vernunftfähigkeit eınes
Menschen der selne Mündıgkeıt möchte, sondern als morschreibender
(präaskrıptiver), das heifst ethischer Begrifft, der jeden Menschen als bedingungslos

achtendes Wesen benennt. Damıt 1St der Personbegriff „eın Gleichheitsbegriff“
un „Menschenrechtsdenken dıie heutige Gestalt naturrechtlichen Denkens“ Ile
Menschen sınd Personen. Insotern lıegt CS voll un: Sahz 1n der Logik menschen-
rechtlicher Argumentatıon, den Schutz der Person Anfang W1€e Ende des -
bens bıs dıe außersten L1UT denkbaren Grenzen auszudehnen.

In bezug auf den Schutz des ungeborenen Lebens ob IN oder ın DLEro
argumentiert der naturrechtliche Ansatz tolgendermafßen”: Den vollständig mıte1iın-
ander verschmolzenen Keimzellen kommt erstens aktıve Potentialıität z A4AUS Ee1-

Möglichkeıiten eiınem lebensfähigen Menschen heranzureiten. Mıt der
Verschmelzung hat eın Prozefß begonnen, der als solcher ( 1Ur durch vezieltes
Vorenthalten törderlicher Bedingungen vorzeıtig beendet werden annn IIenn die
befruchtete FEizelle tragt das Prinzıp iıhrer Selbstorganısatıon bereıts 1in sıch un
bedartf 11UT och der entsprechenden Rahmenbedingungen, sıch einem voll
entwickelten Menschen enttalten. /weıtens 1ST mM1t der Kernverschmelzung
wiıderruflich eıne CU«C genetische Identität un: Individualıität definıert un damıt
eın einz1ıgartıger Mensch konstitulert. Und drittens welst dıie damıt einsetzende
Embryonalentwicklung eıne fundamentale Kontinunutät auf S1e stellt eiınen Prozefß
dar, 1n dem keıne AUS sıch heraus signıfıkante Zäsur benannt werden E HHNGE Jeder
Eıinschnıitt, der für den VOT ıhm liegenden Zeıitraum geringere Schutzwürdigkeıit
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postulieren würde als für den ach ıhm liegenden, ware willkürlich un: hne hın-
reichenden sachlichen rund Deshalb mussen WIr die volle Schutzwürdigkeıt des
menschlichen Embryos VO Anfang anerkennen. Ihm steht I präskrıptiven
Sınn Personstatus 1sSt JTräger der grundlegenden moralischen Rechte un
der unveräußerlichen Menschenwürde.

Wır haben s TEeT: mıt den TEe1 Argumenten Potentialıität, Individualität/Identität
und Kontinultät u  =) Da S1e 1n der Regel als einander wechselseitig unterstützend
betrachtet un nıcht isolıert, sondern als Bündelargument angeführt werden, WCI-

den C1@ auch ach den Anfangsbuchstaben der Schlüsselbegriffe „PIK-Aroumente-
ZENANNLT., Von Bedeutung 1st dabeı, da{fß S1Ce üblicherweise naturrechtlich gelesen WT1 -

den Die Argumentatıon tolgt der natürlichen Entwicklungsrichtung VOIN Einzeller
ZU geborenen Menschen. Prospektiv wırd dem Einzeller eine bereıts 1n ıhm
gelegte Zukunft attestiert, die in ıhm schon angestofßsen 1ST und sıch VO  — da AaUsSs

natürlicherweise enttaltet. Das entspricht der üblichen Betrachtungsweıise eiıner
biologischen Entwicklung. Wır „lesen“ s1€e 1n der Rıchtung, 1n der sS1e sıch tatsiäch-
ıch ereignet: Von der Gegenwart 1n die Zukunft oder VO der Vergangenheit 1n die
Gegenwart. [ )as Problem der naturrechtlichen Leserichtung des PIK-Arguments
1st allerdings, da{ß 6S betrachtet vergleichsweise leicht angegriffen werden kann®.

ı1ne Unmenge Fragen sınd 1n den etzten Jahren gestellt worden, die sıch nıcht
ohne welıteres beiselte legen lassen, Z Beıispiel:

Hat eiın Embryo 1n VItro wirklıch dieselbe Potentialıtät, sıch AaUS eigener Kraft
ZU Menschen entwiıckeln, W1€ der Embryo 1n utero ” Ist se1ın Potential nıcht VOL

der Einbringung 1ın den Uterus unterbestimmt, nıcht unbestimmt (1m-
merhın ann T: offenkundig auch eınem Organo1d oder Gewebe herangezüch-
FE werden) /} Ist 65 nıcht weıterhın der Vorgang der Implantatıon, der ıhm erst das
Potential eröffnet, eiınem Menschen heranzuwachsen? Und 1St der auf Arıstote-
les (Metaphysık I 1048b-1049a) zurückgehende Unterschied 7zwischen aktıver
Potentialität der bereıts verschmolzenen Keimzellen und passıver Potentialıität der
och nıcht verschmolzenen Eı- und Samenzellen nıcht spitzfindıg?

Ist be1m Embryo schon VOT dem Tag se1iner Entwicklung die Individualität
gegeben, sıch doch och 7A0E Mehrling teilen kann? Angenommen, INnan

würde dem Achtzeller eıne Zelle entnehmen, ware annn auf rund der Totipotenz
e1in Zwilling entstanden? Und würde IHSE  : 1U dıe eNtTINOMME Zelle wıeder dem
Sıiebenzeller einfügen un den Ausgangszustand herstellen, hätte Aa eınen
Menschen vernichtet®?

Kann 111all wirklich VO Kontinuıität reden, eın Medizıner den 1n vItro A v
ZeUgLEN Embryo Erst och in die Gebärmutter einpflanzen mu{fß? Ist nıcht gerade
dıe Implantatıon bzw. die Nıdation des Embryos tatsächlich 1nweIls auf eıne Di1is-
kontinultät, dıe keinerle1 Willkür ihrer Festlegung aufweıst, sondern AaUS sıch selbst
heraus evıdent 1st?

Zurecht stellt Stephan Ernst test, die Diskussion dieser Fragen se1ender-
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ATl testgefahren, da eın Vorankommen auf diesem Weg nıcht erwarten se1l Das
liege nıcht zuletzt daran,; da die Gegner des PIK-Arguments eınen analytıschen
Zugang wählten, während Hr eıne ethische Urteilsbegründung alleın eın syntheti-
scher, mıthın hermeneutischer Zugang geeıgnet se1?. Wohlgemerkt: Die öftentlich
bekannten Gegner des PIK-Bündels sind nıcht bzw. aum 1n den Reihen katholi-
scher (Moral-) Theologen suchen. och dıe Thesen, dıie S1E VERLLEGLEN bleiben
auch 1ın theologischen Kreıisen nıcht ohne Wıderhall Das sollte klar machen, da{ß die
Ablehnung oder Infragestellung der tradıtionellen naturrechtlichen Argumentatıon
keineswegs DUrC Böswilligkeit der Antıikirchlichkeit bedeutet.

Die klassıschen Argumente umgekehrt gelesen

Angesiıchts des dargestellten Dilemmas schlägt Ernst VOI, Z Problem der
Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens 1n seinen trühen Phasen eınen hermeneuti1-
schen Zugang wählen. Fur diesen zeıgt M überzeugend, dafßß das Einnehmen
der Perspektive eınes unbeteıligten Beobachters die klassısche Perspektive der
Naturwissenschaften) nıcht gee1gnet 1STt un deshalb dıe Teilnehmerperspektive
eiınes selbst Betroffenen gewählt werden mu{ 19 Wollen WIFr klären, W1e€e weIıt
menschliches Leben schützen iSt, mussen WIr u1ls vorstellen, WIFr selbst könnten
das betroffene Indıyıiıduum se1n. Be]l dieser Feststellung bleibt Ernst zunächst
stehen, tührt 1aber ın eiıner nachfolgenden Veröffentlichung näher AdUS>, W1€e sıch
das denkt

„ Wenn S überhaupt e1in rezıprok-egalıtäres Verhältnis der Freiheit zwischen Menschen geben soll,
ann nıcht eıner der Partner aufgrund VO Krıterıien, die 1ın der Beobachterperspektive gewıinnt, dar-
über entscheıiden, ab W allillı dem anderen 1n der Teilnehmerperspektive begegnen und ıhn als unbedingt

achtendes Gegenüber anerkennen 31l Das wechselseıtige Verhältnis der Freiheit C habel nıcht e1-
BÜ beobachtenden Verhältnis se1ın Ma haben

Damıt verliäilßt Ernst dıe naturrechtliche Argumentatıon vollständıg. Er oibt S1e
ZUZUNSTIEN einer rein transzendentalpragmatıschen Denktigur auf, die ın keiner
Weiıse VO (Natur-) Beobachtung abhängıg 1S1: Zugegebenermalßsen hat die Idee eın
hohes Mafiß Eleganz un übertrifft ohne Z weıtel die VO Ernst zurecht krıitisıerte
bioethische Argumentatıon VO Jürgen Habermas. Dennoch 7zweıfle ıch iıhrer
Stimmigkeıt. Denn OTITaus begründet sıch für eiınen erwachsenen menschlichen
Teilnehmer, da die verschmolzenen (3ameten 1n VvItro ebentfalls als eiılnehmer
betrachtet werden mussen”? Läßt sıch das Jenseı1ts eıner Intuıition ohne Rückgriff auf
naturale Fakten überhaupt begründen? Woran erkennt, anders tormulıiert, eın Teil-
nehmer seıne Mitteilnehmer? Hıerzu braucht G1 doch eın empirıisch überprüfbares
Krıterium. Ernst jedenfalls klärt diese Fragen nıcht.

Hınzu kommt, da{ß die Hermeneutik, die Ernst anmahnt, 1ın der Regel 7wel Pole
besitzt, dıe einander wechselseitig erschliefßßen und erklären. Am einen Pol liegt eıne
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Einsıicht der Teilnehmerperspektive, anderen jedoch eın Faktum der Beobach-
terperspektive. Indem Ernst den 7zwelten Pol Namens AINatur- 1aber aufgibt, erklärt
GT das Freiheitssubjekt Mensch aUus sıch selbst un: landet, urchte iıch, ungewollt
1n einem selbstreferenziellen Zirkel: Die Freiheit definıert un erkennt sıch selbst
treiwillig als Freiheit. Insotern scheıint mI1r der mehr erfolgversprechende Weg darın

liegen, die Naturrechtstheorie nıcht durch eiıne Vertragstheorie eIizZCIH SONMN-

ern erganzen. Auf Z7wWel Beinen steht G sıch eintach besser.
Vertragstheoretische Normbegründungen haben eıne Ühnlich lange Iradıtion W1€e

naturrechtliche. Sehr vereintacht gehen S1€e davon AaUS, da{ß Ethik das Ergebnis der
UÜbereinkunft vernünftiger Menschen untereinander iSt, die ıhre Interessenkon-
t]ıkte regeln wollen, weıl S1Ee grundsätzlıch erkannt haben, da{ß S1e 11UTr miıteinander
dıe Herausforderungen des Lebens meıistern können. Vertragstheorien konkretisie-
KGI1 also e1in wechselseıtiges Anerkennungsverhältnıis. Der Gerechtigkeitsvertrag,
ıhre Annahme, wırd VOIN vernünftigen, mündıgen Menschen derart geschlossen, da{fß
S1e die AUS ıhm resultierenden Rechte un Pflichten selbst ann tragen können,
WEeNN S1Ee sıch 1ın der denkbar schlechtesten Posıition befinden. SO gesehen verstehen
Vertragstheorien die Hauptaufgabe der Ethik als Absicherung eventuelle
Rısıken. Solange jemand stark 1St; braucht 1mM GrundSkeıne Ethık,
enn I: annn auch hne diese se1n Leben meıstern. Nun weıfß CI 1aber nıcht, WI1e€e
lange sıch och 1n der Posıition der Stärke befindet. Deshalb schliefßt eiınen Ver-
trag, der ıh auch dann absıichert, WEeNN selber eınmal den Schwächeren
gehört. en tiktionalen Vertrag schliefßen also letztlich die Starken, die voll Ver-
tragsfähıgen. ber Sınn des Vertragsschlusses 1ST der Schutz der Schwachen, jener,
die 1mM Konflikt leicht mundtot vemacht werden können oder auf rund iıhrer e1IN-
geschränkten Fähigkeiten unmündıg sind, das heiflßt eıne Stimme brauchen, die ıhre
Anlıegen Z e Geltung bringt. Deswegen die Forderung des gewaltfreien Diskurses
be] Habermas un das Postulat der Maximin-Regel!* bel John Raw/ls

Wıe welıt, würde also dıe 1er relevante vertragstheoretische rage lauten, MUS-
secY I01VY (Teilnehmererperspektive) die Anftänge menschlichen Lebens notwendiger-
un vernünftigerweIise absıchern, damıt WITr auch 1mM ungünstıgsten Fall och eın
erträgliches un!: akzeptables Auskommen hätten? Man sıeht: Die Leserichtung des
PIK-Arguments hat sıch 180 rad gedreht. Wäiährend der Prozefß VO

Embryo Z geborenen Menschen betrachtet wurde, iragen WIr Jetzt als erwach-
SCE116 Menschen 1mM Vollbesitz LEHSGCGEGE geistigen Kräfte, Ww1e weıt der normatıve
Schutz UNSCICS Lebens auf die Anfänge desselben hın ausgedehnt werden MUu
Zeitlich fragen WIr also (fiktional) rückwärts, VO der Gegenwart 1n die Vergangen-
eıt b7zw. VO der (angenommenen) Zukunft 1n dıe Gegenwart. Wihrend die ur-

rechtliche Leserichtung zumiındest 1n der Geftahr steht, als analytısch un damıt der
Beobachterperspektive zugehörıg mifßverstanden werden, ann die SE
theoretische Leserichtung die physikalische Zeıitachse Sar nıcht anders als der
Teilnehmerperspektive zugehörıg verstanden werden.
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Wıe weıt mussen WIr die Antänge menschlichen Lebens notwendig absıchern, da-
mı1t WIr auch 1 ungünstıigsten Fall och eın erträgliches un akzeptables Auskom-
11C11 haben? Das ware dıie vertragstheoretische Ausgangsfrage der umgedrehten
PIK-Argumentatıon. Die tiktionalen Vertragspartner werden rasch erkennen, da{fß
S1€, ıhre Gegenwart abzusıichern, auch dıe vorangehenden tadıen ihres Lebens
sıchern mussen, Stadıen, 1n denen S1Ee des Vernunftgebrauchs och nıcht oder NUur

sehr begrenzt mächtıg Und diese Vorstadien reichen nıcht bıs ZUuUr (5E:
burt zurück, sondern bıs dem Punkt, VO dem jemand vernünftigerweise
würde [ )a hat meın Leben begonnen das WAar meın Lebensanfang! Wer aber
könnte, WE gefragt wırd, leugnen, da{ß sıch bereıits 1n den verschmolzenen
Keimzellen erkennt!>>? Wer würde SaApCIl, ST SC1 erst mıt der Eınnistung SEMNTSTAH-
den  D MIt der Ausbildung des Gehıirns oder ar erst mıiıt der Geburt? [)as ware ab-
surd, un vermutlich würde auch eın konsequenter Utilitarist W1€E DPeter Sınger, der
dıe Vertragstheorien WI1e jeden vorgeburtlichen Schutz des Lebens ablehnt, eine sol-
che Behauptung nıcht autstellen. Denn rückwärts gelesen erkennen WIr sechr wohl,
da dem Eınzeller, der WIr eiınmal aICIl, schon die volle Potentialıität ZUH: Ent-
wicklung UT el: Persönlichkeıit innewohnte. Rückwärts gelesen werden auch
eine1ge Zwillinge ıhre Identität nıcht erst 1ın den gELrFENNIEN Embryonen ach dem

Tag wahrnehmen, sondern diese schon 1in dem och nıcht geteilten Zellverband
VOT diesem Zeitpunkt testmachen. Und rückwärts gelesen werden Menschen, die 1n
VItro EZCUQL wurden, sehr ohl 1n den Zellen 1mM Reagenzglas die Antänge ıhrer
Exıstenz entdecken und eıne Kontinuität VO  a} der Petrischale Z UÜterus anneh-
Hen

John Rawls betont be1 seıner Beschreibung des Urzustands hınter dem Schleier
des Nıchtwissens, 1n welchem die Teilnehmenden ıhre Gerechtigkeitsstrukturen
vereinbaren mussen, da die Kenntnıiıs „allgemeıner Tatsachen“ vegeben seın MUu 14
är solchen allgemeinen Tatsachen rechnet alles, W as keıine „Namen“” enthält, W as

also nıcht auf eın Indiyiduum oder eıne Gruppe hın spezifiziert 1St Insbesondere
rechnet E alle analytısch (d:M AUS der Beobachterperspektive) gewinnbaren Kr-
kenntnisse den allgemeinen Tatsachen. So gelesen tungleren dıe PIK-Argumente
ın meınem Vorschlag W1e€e dıe allgemeinen Tatsachen 1m Rawlsschen Urzustand. Wıe
diese sınd sS1C der bleibende naturrechtliche Kern einer vertragstheoretischen Be-
gründung. Die Beobachterperspektive wırd damıt, anders als 1m Vorschlag VO

Ernst, durch die Teilnehmerperspektive nıcht vollständig abgelöst, sondern VO

dieser als unverzichtbares Element umfangen un:! eingebettet.
Mıt der Umkehrung der Leserichtung lösen sıch dıe meısten, WeNn nıcht alle

Schwierigkeıiten der PIK-Argumente auf. Insotern ann für die Frage ach dem Be-
oinn der Schutzwürdigkeıt menschlichen Lebens eıne vertragstheoretische Betrach-
Lung mehr eisten als eıne ausschliefßlich naturrechtliche. [)as wırd och klarer,
WEeNn I1a den Vernunftbegriff mMI1t Habermas als kommunikativen Begriff auftafßt:
Wenn Vernunft ohnehın intersubjektiv anNgZESELZL werden mu{fß un! n1ıe dem einzel-
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MC Individuum 1ın sıch zugesprochen werden kann, WEn S1e als Attribut letztlich
W: der Diskursgemeinschaft vernünftiger Wesen zukommt, ann annn [11Lall eın
vernünftiges Wesen 1NUr daran erkennen un darüber definieren, da{fß ( dieser
Kommunikationsgemeinschaft teilzuhaben berechtigt 1St Tatsächliche Fähigkeiten
eines Behinderten, Komatoösen oder eben eınes ungeborenen Kindes spielen annn
nıcht mehr die entscheidende Rolle IDenn Vernunft 1St nıcht dort,; eın einzelnes
vernünftiges Wesen denkt und überlegt, W1e€e 111a 1es individualistisch verengt 1n
der eıt der Aufklärung dachte (sowohl 1mM Utilitarısmus als auch be] Immanuel
Kant 15|) sondern 1L1UT dort, mehrere Individuen mıteinander kommunıi1zieren.

„Person“ als Beziehungsbegriff
In der Offnung des Naturrechts $ür vertragstheoretische FElemente 1St allerdings
eıne Bedingung vorausgeseLZL, der die katholische TIradıtion ZEWISSE emotionale
Hemmnıisse ENTLZSCZECNSETZL: Die klassısche Argumentatıon geht taktısch davon AUS,;,
da{fß CS sıch beiım ethischen (präskrıptiven) Personbegriff, der sıch A4US den PIK-Ar-

ableitet, eıne metaphysiısch begründete Realıtät handelt. Wır können
dann das Personseın des Embryo IaKDAaG anerkennen, CS e1gnet diesem 1aber unabhän-
D1g VON IS CEGT Anerkennung. 1ne vertragstheoretische Argumentatıon hingegen
1STt metaphysısch SParsalnıck. S1e oyeht VO einer wechselseitigen Zuerkennung des
Personstatus durch die Mitglieder der Kommunikationsgemeinschaft aus !®6. DPer-
SONSTALUS erg1bt erst innerhalb der Kommunikationsgemeinschaft Sınn, CI 1STt außer-
halb derselben nıcht vorhanden. SO schreıibt Ludger Honnefelder: „Schon VOINl SE1-
al Ursprung 1mM lateiınıschen Wort PCISONAEin Du vom ersten Moment  nen Individuum in sich zugesprochen werden kann, wenn sie als Attribut letztlich  nur der Diskursgemeinschaft vernünftiger Wesen zukommt, dann kann man ein  vernünftiges Wesen nur daran erkennen und darüber definieren, daß es an dieser  Kommunikationsgemeinschaft teilzuhaben berechtigt ist. Tatsächliche Fähigkeiten  eines Behinderten, Komatösen oder eben eines ungeborenen Kindes spielen dann  nicht mehr die entscheidende Rolle. Denn Vernunft ist nicht dort, wo ein einzelnes  vernünftiges Wesen denkt und überlegt, wie man dies individualistisch verengt in  der Zeit der Aufklärung dachte (sowohl im Utilitarismus als auch bei Immanuel  Kant!5!), sondern nur dort, wo mehrere Individuen miteinander kommunizieren.  „Person“ als Beziehungsbegriff  In der Öffnung des Naturrechts für vertragstheoretische Elemente ist allerdings  eine Bedingung vorausgesetzt, der die katholische Tradition gewisse emotionale  Hemmnisse entgegensetzt: Die klassische Argumentation geht faktisch davon aus,  daß es sich beim ethischen (präskriptiven) Personbegriff, der sich aus den PIK-Ar-  gumenten ableitet, um eine metaphysisch begründete Realität handelt. Wir können  dann das Personsein des Embryo nur anerkennen, es eignet diesem aber unabhän-  gig von unserer Anerkennung. Eine vertragstheoretische Argumentation hingegen  ist metaphysisch sparsamer. Sie geht von einer wechselseitigen Zuerkennung des  Personstatus durch die Mitglieder der Kommunikationsgemeinschaft aus!®. Per-  sonstatus ergibt erst innerhalb der Kommunikationsgemeinschaft Sinn, er ist außer-  halb derselben nicht vorhanden. So schreibt Ludger Honnefelder: „Schon von sei-  nem Ursprung im lateinischen Wort persona ... verweist der Terminus Person auf  eine primäre Verwendung ım Bereich von Zuschreibungen in Handlungskontex-  ten.“ 7 Er versteht den Personstatus als Zuerkenntnis seitens der Menschengemein-  schaft, nicht als Anerkenntnis eines vorgegebenen Faktums. Auch betont er, daß  dies eine Frage des ethischen, nicht des metaphysischen Standpunkts seı: Sittlichkeit  sei ohne eine Verknüpfung von Personsein und Menschsein nicht mehr als Solida-  rität begründbar, sondern nur noch als Fairneß, und diese Feststellung genüge zur  Begründung der Notwendigkeit der Zuschreibung!®. Denn auch wenn der Nexus  Person - Mensch keine unbedingte Gültigkeit habe, sei er damit doch unabding-  bar!®, Hier argumentiert Honnefelder eindeutig vertragstheoretisch. Der  Personbegriff kennzeichnet für ihn (anders als im Utilitarismus) keine vorfindbare  Eigenschaft, aber auch (anders als im klassischen Naturrecht) keinen substanzonto-  logischen Status, sondern (vertragstheoretisch) eine Beziehung.  Die Auffassung, daß der Personbegriff eine notwendige Zuschreibung und keine  Anerkenntnis eines Faktums darstellt, findet in der katholischen Moraltheologie  zunehmend Akzeptanz. Dennoch wittern manche Naturrechtler in dieser Option  die Öffnung der Türen für Subjektivismus und Willkür: Wird der Personstatus auf  671verwelst der Terminus Person auf
eine primäre Verwendung 1m Bereich VO Zuschreibungen 1n Handlungskontex-
ten Er versteht den Personstatus als Zuerkenntnis selıtens der Menschengemeıin-
schaft, nıcht als Anerkenntnis elines vorgegebenen Faktums. uch betont CI; da{ß
1es eıne rage des ethischen, nıcht des metaphysıschen Standpunkts se1l Sıttlıchkeit
se1 ohne eıne Verknüpfung VO Personseıin un Menschsein nıcht mehr als Solida-
rıtät begründbar, sondern TULT: och als Faıirne{f6, un diese Feststellung genuge AT

Begründung der Notwendigkeıt der Zuschreibung!®. Denn auch WE der Nexus
Person Mensch keıne unbedingte Gültigkeıit habe, se1 GT damıt doch unabdıng-
bar!? Hıer argumentiert Honneftelder eindeutig vertragstheoretisch. Der
Personbegritt kennzeıichnet für ıhn (anders als 1m Utilitarısmus) keine vortindbare
Eigenschaft, 1aber auch (anders als 1m klassıschen Naturrecht) keinen substanzonto-
logischen Status, sondern (vertragstheoretisch) eıne Beziehung.

Di1e Auffassung, da{ß der Personbegriff eıne notwendige Zuschreibung un: keıine
Anerkenntnis eınes Faktums darstellt, tindet 1n der katholischen Moraltheologie
zunehmend Akzeptanz. Dennoch wıttern manche Naturrechtler 1n dieser Option
die Öffnung der Türen tür Subjektivismus un: Willkür: Wırd der Personstatus auf
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diese Weiıse nıcht AL Verhandlungsmasse? Ist nıcht der Beliebigkeit der Ver-
tıragspartner unterworten? Hıer oilt C3, das vertragstheoretische Argument wirklich
außerst lesen. Vertragstheorien z1elen Ja gerade darauf ab, durch dıe ber-
legte Deftinition eiınes tiktıven Urzustands normatıve Unbeliebigkeiten bestim-
HIC  = S1ıe suchen ach dem nıcht verhandelbaren, deontologischen Kern der Ethık,
iındem S1e eıne fiktionale Verhandlung 1ın der „Urzeıt“ EILZEN; die
testgelegten Rahmenbedingungen steht.

Der Verzicht auf eın breıites metaphysisches Fundament, der zunächst als Nach-
te1] un: als schwächender Faktor angesehen werden INas, erweIlst sıch gerade als die
Stärke vertragstheoretischer Ethiken 1M pluralen Dıiıskurs moderner Gesellschaften:
Er macht die ethische Theorie anschlufsfähig un: Hür eıne höhere Akzeptanz,
hne da die Substanz des Arguments geschmälert würde. Diese Anschlufßfähigkeit
oalt SahzZ allgemeın für dıe gesellschaftliche Dıskussıion, aber insbesondere auch für
das Recht 20 und, nıcht unterschätzen, für dıe evangelische Ethik, dıe stärker VO

bıblischen Kategorıen inspırıert 1ST un daher einem relationalen Personbegriff
ne1et .

Fur die wechselseıtige Stützung VO Naturrecht un: Vertragstheorıie
Das Naturrecht hat VO seinem Anbegıinn bıs heute 7wel oroße, unüberholte An-

lıegen: Einerseıts ruft CS 1n Erinnerung, da{fß der Rückgriff auf das, W as 1St, für die
Begründung unbeliebiger mater1aler Normen unverzichtbar IST. Ethische Normen
lassen sıch nıcht ohne Rückbezug auf das Sosein der Wiırklichkeit begründen:
„ASETC SEQULLUY esse“. Anderseıts bietet das Naturrecht dıe Chance eıner metho-
dıisch dıitferenzıerten Rückbindung des ollens An das Se1in reflektierter Ver-
meıdung eınes platten Naturalısmus.

Zugleich aber wohnen dem naturrechtlichen Denken 7We]1 unabweısbare Getah-
TE ınne: Einerseıts besteht die Gefahr, dıe geschichtliche Bedingtheıt naturrechtli-
cher Normen vewollt oder ungewollt verdecken. uch durch den Rekurs auf dıe
Natur lassen sıch keıne ew1ıgen, unabänderlichen Normen tinden. Denn dıe Natur
Alst Spielraume offen, das Sein legt nıcht zwingend test, W as yesollt 1St Ia aber
der dıe Genese VO  - Normen och die ständıge Veränderung der Natur 1m Natur-
begriff selbst thematisıert wırd, besteht dıe Gefahr, sS1e VErSCSSCH. Anderseıts 1ST
das klassısche Naturrecht blind für die Freiheitsproblematık, die den Schlüssel
allen Diskursen der modernen Gesellschaft darstellt. Das heißt nıcht, da{fß CS nıcht
möglich ware, Natur als Freiheıit eröffnende Dynamık aufzuzeıgen. (3AN7z 1m (3e-

genteıl lıegt CS auf der Hand, der Natur eıne ınnere Tendenz auf wachsende Freiheit
hın zuzuschreiben für die FEvolution insgesamt, deren bisher trejiestes Geschöpf
7zweıtellos der Mensch 1St, aber auch tür jedes einzelne Lebewesen, das 1n seiınem
Leben analog verstanden ach Je orößerer Freiheıit strebt. Obgleich also das Na-
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turrecht Freiheit nıcht Der thematisıert, Aflt s sıch dennoch 1n eıne VO TYTEe1-
heitsgedanken geleitete moderne Ethik einbinden.

Dennoch schweben die beiden genannten Getahren beständig ber dem Natur-
recht. Hıer anl seine konsequente Anbindung eine Vertragstheorie Abhiltfe
schaffen. Denn eılınerseılts thematisıeren Vertragstheorien ausdrücklic dıe (senese
der Normen, Ja S1€e wählen diese als kritische nNnstanz Z Prüftung VO deren (Z6]:
Lung Nur jene ethischen Normen können Geltung beanspruchen, die sıch 1n einem
taıren Diskurs aller Teilnehmenden als vernünftıg herausgestellt haben Anderer-
se1lts 1st der Ausgangspunkt der Vertragstheorien dıe Überzeugung VO AULONO-

MCN, mündıgen Menschen. S1ie z1elen auf die Emanzıpatıon freier Subjekte, tedern
also die strukturellen Schwächen des Naturrechts ab, ohne dessen Substanz
schmälern. Umgekehrt oilt dasselbe: Vertragstheorien laufen Gefahr, 1n konkreten
normatıven Konflikten wen1g taßbar se1n, keıine mater1alen sıttlichen Urteile

ermöglıchen. Ihr starker Akzent auf rein tormalen Krıiterien für dıe Richtigkeıit
VO Normen annn leicht 1ın die Höhen abstrakter Theorıen ohne ezug ZAUEE Wırk-
ichkeit abheben. Hıer annn ihnen das Naturrecht auf die Sprüunge helfen un! ıhnen
durch die Bereitstellung „allgemeıner Tatsachen“ dıe nötıge Erdung verleihen.

In der Geıistesgeschichte wırd LEA  z} Aın einen Denker finden, der nıcht ur-

rechtliche un! vertragstheoretische Ansätze mıteinander verbunden hätte. Oft eher
INtu1t1Vv als methodisch reflektiert, greiten die beiden Argumentationsstrange ine1n-
ander W1e€e Z7wWe] Teıule elnNes Puzzles. Unbewußt dürfte das auch der rund dafür
se1n, da{ß 1n der aktuellen Bioethik-Debatte gerade 1n katholischen Kreısen VCI-

mehrt auf die gattungsethischen Überlegungen VO Habermas zurückgegriffen
wırd Es ware der Zeıt, AaUuUs eınem weıtgehend unreflexen Rückegriff auf VeI-

wandte Ansätze eıne methodenbewulfste Option für dıe wechselseıtıge Durchdrin-
b  4  U1 VO Naturrecht un: Vertragstheorien schmieden. Im gesamtgesellschaft-
lıchen Diskurs könnte das der katholischen Posıtion „Lebensschutz VO Anfang
anı mehr Plausıibilität verleihen. Und intern könnte der 1ın Wahrheit ga nıcht
monoli:thische Block ein wen12 mehr zusarnmenwachsen.
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